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B E S C H L U S S 

 

Der Fürstliche Oberste Gerichtshof hat  als Rekursgericht 

durch seinen ersten Senat unter dem Vorsitz des 

Präsidenten Univ.Prof.iR Dr.  Hubertus Schumacher sowie 

die OberstrichterInnen Dr. Wigbert Zimmermann, Dr.  

Marie-Theres Frick, Dr. Thomas Hasler und Dr. Valentina 

Hirsiger als  weitere Mitglieder des Senates,  ferner im 

Beisein der Schriftführerin Astrid Wanger in der 

Rechtssache der klagenden Partei  A****, vertreten durch 

***** wider die beklagte Partei  B****  vertreten durch 

***** wegen aktorischer Kaution, Rekursinteresse CHF 

3'357'061.00, über Rekurs der klagenden Partei  gegen den 

Beschluss des Fürstlichen Obergerichts vom 29.03.2023, 

CO.2023.1,  ON 10, in nicht öffentlicher Sitzung 

beschlossen: 

 

Dem Rekurs wird  k e i  n e  Folge gegeben. 

 

Der Kläger ist schuldig, der beklagten Partei zu Handen 

ihrer Rechtsvertreter binnen 4 Wochen die mit CHF 

11‘011.56 bestimmten Kosten des Rekursverfahrens zu 

ersetzen.  
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B e g r ü n d u n g : 

 

1. Der Kläger begehrt von der Beklagten mit 

seiner Amtshaftungsklage vom 13.02.2023 (ON 1) die 

Bezahlung von CHF 138‘600‘000,00 und CHF 288'459.48 

sA sowie die Feststellung der Haftung der Beklagten für 

zukünftige Schäden (StW CHF 100‘000,00).   

Die Beklagte hat anlässlich der (formellen) ersten 

Tagsatzung vom 29.03.2023 rechtzeitig den Antrag gestellt ,  

dem Kläger den Erlag einer  

Prozesskostensicherheitsleistung in Höhe von 

CHF 7'282'271.12 aufzutragen (s ON 8 S 2 und S 17).  

Der Kläger hat gegen diesen Kautionsantrag der 

Beklagten dem Grunde nach keine Einwendungen erhoben, 

hinsichtl ich der Höhe der beantragten 

Prozesskostensicherheitsleistung jedoch geltend gemacht,  

dass der präsumtive Prozesskostenaufwand der Beklagten 

den Betrag von CHF 1'642'939.20 voraussichtlich nicht  

übersteigen werde (s ON 8 S 17).  

2. Zum Kautionsantrag der Beklagten hat das 

Fürstliche Obergericht  erwogen: 

Dass der Kläger angesichts seines Wohnsitzes in 

den Vereinigten Arabischen Emiraten gemäss § 57 Abs 1 

ZPO dem Grunde nach kautionspflichtig ist,  sei nicht  

strittig und bedürfe daher keiner weiteren Erwägungen. 
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Bezüglich der Höhe der 

Prozesskostensicherheitsleistung sei  Folgendes ins Kalkül 

zu ziehen: 

Der Kläger selbst habe zum Nachweis des in seiner 

Amtshaftungsklage erstatteten Tatsachenvorbringens 

insgesamt 26 Zeugen angeboten. Die Beklagte habe in der 

Begründung ihres Kautionsantrages plausibel dargelegt 

(§ 274 ZPO; LES 2008, 62; LES 2000, 100; LES 1999, 328),  

dass voraussichtlich weitere 14, von ihr zum Beweis des  

eigenen Tatsachenvorbringens noch anzubietende Zeugen 

einzuvernehmen sein würden. Von diesen insgesamt 40 

Zeugen sei  offenkundig mehr als ein Drittel im Ausland, 

vornehmlich in der benachbarten Schweiz, wohnhaft.  Der 

Kläger habe in keiner Weise bescheinigt,  dass die im 

Ausland wohnhaften Zeugen für ihre Einvernahme 

allenfalls vor dem erkennenden Gericht erscheinen würden. 

Die Beklagte habe darüber hinaus plausibel die 

Notwendigkeit eines Sachverständigenbeweises dargelegt.  

Weiter seien auch die Parteien selbst  zum Beweis des 

jeweils eigenen Prozessvorbringens einzuvernehmen.  

Schliesslich sei  zweckmässigerweise der Beklagten die 

Einbringung einer Klagebeantwortung aufzutragen und sei  

nach deren Einlangen eine abgesonderte sog 

„Beweisbeschlusstagsatzung“ abzuhalten,  anlässlich 

welcher nicht nur der Beweisbeschluss zu fassen und die 

Urkundenbeweise aufzunehmen, sondern insbesondere auch 

das Rechts- und Tatsachenvorbringen der Parteien mit  

diesen zu erörtern und das weitere Prozessprogramm 

festzulegen sein werde.   
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Unter Berücksichtigung der bereits abgehaltenen 

formellen ersten Tagsatzung sei der voraussichtl iche 

Prozesskostenaufwand der Beklagten mit  CHF 5 Mio zu 

veranschlagen (§ 60 Abs 2 ZPO iVm § 273 ZPO). Dieser 

Betrag entspreche rund 76 Mal einem Ansatz nach Art 1 TP 

3A RATV inkl (einfachem) Einheitssatz sowie gesetzlicher 

Mehrwertsteuer (entgegen dem vom Kläger in seinen 

Einwendungen zum Kautionsantrag vertretenen 

Rechtsstandpunkt sei nicht  die Mehrwertsteuerpflicht  der 

Beklagten, sondern jene ihres Rechtsvertreters relevant),  

und entspreche damit  angesichts der sich aus der rund 280-

seitigen Amtshaftungsklage ergebenden Komplexität der 

gegenständlichen Rechtssache sowohl in tatsächlicher als 

auch rechtlicher Hinsicht einem realistischen präsumtiven 

Prozesskostenaufwand der Beklagten.  

Weiter sei zu berücksichtigen, dass ein 

Kautionsbetrag in Höhe von CHF 5 Mio lediglich rund 3,5% 

des Gesamtstreitwertes entspreche und sei daher im 

Hinblick auf das Recht des Klägers auf Zugang zum Recht 

jedenfalls auch verhältnismässig. Angesichts der Höhe der 

Kautionssumme sei  die Erlagsfrist  nicht  wie sonst  üblich 

mit vier, sondern mit  acht Wochen zu bestimmen. 

3. Gegen diesen Beschluss richtet  sich der 

rechtzeitig überreichte Rekurs der klagenden Partei  aus den 

Rekursgründen der Mangelhaftigkeit des Verfahrens und 

der unrichtigen rechtlichen Beurteilung. Beantragt wird,  

den bekämpften Beschluss des Fürstlichen Obergerichts ON 

10 dahingehend abzuändern, dass der Antrag der beklagten 

Partei  auf Auferlegung einer Sicherheitsleistung im 

Umfang eines Betrages von CHF 5'639'332.12 abgewiesen 
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wird und sohin der klagenden Partei  aufgetragen wird,  

einen Betrag von lediglich CHF 1'642'939.00 als 

Sicherheitsleistung für die Prozesskosten der beklagten 

Partei  zu erlegen.  

In eventu wird begehrt, den angefochtenen 

Beschluss aufzuheben und zur neuerlichen Verhandlung 

und Entscheidung an das Fürstliche Obergericht  

zurückzuverweisen. Ein Kostenantrag wird gestellt .   

Auf das Vorbringen des Klägers wird im Rahmen 

der rechtl ichen Beurteilung eingegangen, soweit es  

entscheidungserheblich ist.   

4. Die Beklagte  hat  rechtzeitig eine 

Rekursbeantwortung  erstattet,  mit  der beantragt  wird,  dem 

Rekurs keine Folge zu geben und die Kosten des 

Rekursverfahrens dem Rekurswerber aufzuerlegen. Auf das 

Vorbringen der Beklagten wird im Rahmen der rechtlichen 

Beurteilung eingegangen, soweit es entscheidungserheblich 

ist.  

5. Hiezu hat der Fürstliche Oberste Gerichtshof  

erwogen: 

5.1.  Gem § 60 Abs 2 ZPO sind die Kosten, welche 

der Rechtsmittelgegner zu seiner Verteidigung 

„wahrscheinlich aufzuwenden haben wird, nach freier 

richterlicher Überzeugung (§ 273) zu schätzen“. Der Betrag 

der zu leistenden Sicherheit soll  nicht „auf das Komma 

genau“ berechnet werden, zumal es sich immer um eine 

Prognoseentscheidung handelt,  der eine Ungenauigkeit  

immanent ist (Ungerank  in Schumacher ,  HB LieZPR Rz 

11.85; BuA 2018/19, 68 f).  Es ist nicht erforderlich, dass 
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sich der Richter anlässlich der Kautionsentscheidung 

darauf festlegt,  dass zB eine durchzuführende Tagsatzung 

zur mündlichen Streitverhandlung voraussichtlich fünf 

Stunden (und nicht vier Stunden und auch nicht sechs 

Stunden) dauern wird, woraus sich dann ein auf das Komma 

genau bestimmter Betrag als Sicherheitsleistung errechnet,  

sondern es ist möglich, inklusive Gerichtsgebühren einen 

„geraden“ Betrag festzulegen (Ungerank  in Schumacher ,  

HB LieZPR Rz 11.85).  

5.2. Dies war auch die Absicht des Gesetzgebers 

der ZPO-Novelle 2018, wie sich aus Bericht und Antrag 

2018/19, 68f ergibt . Bei  der Entscheidung über einen 

Kautionsantrag ist  im Sinne der ZVN 2018 von einer 

gebotenen spürbaren Verfahrensbeschleunigung 

auszugehen, die – wie oben ausgeführt  – einer auf das  

Detail  bzw auf das „Komma genau“ vorzunehmenden 

Berechnung schon grundsätzlich entgegensteht. Die Höhe 

einer Kaution ist etwa auch nach der Judikatur zu Art  283 

Abs 2 EO vom Gericht ohne besondere Erhebungen nach 

freiem Ermessen und unter Bedachtnahme auf die Umstände 

des Einzelfalls  zu bestimmen (OGH 08 CG.2007.150 LES 

2010, 226/1; 03 CG.2007.66 LES 2009,167).  

5.3. § 60 Abs 2 ZPO geht von einer richterl ichen 

Ermessensentscheidung unter Hinweis auf § 273 ZPO aus.  

Gebietet  das Gesetz die Entscheidung nach billigem 

Ermessen, kann nur eine eklatante Überschreitung dieses  

Ermessens aufgegriffen werden (RIS-Justiz RS0044088; 

öOGH 4 Ob 2052/96k ua). Entscheidungen des Gerichts 

aufgrund richterlicher Betragsschätzung (§ 273 ZPO; vgl  

OGH 05 C 109/99-59 LES 2000, 100) können nur unter dem 
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Aspekt eines „Ermessensexzesses“ erfolgreich bekämpft  

werden. Dies etwa dann, wenn gravierende, an die Grenzen 

des Missbrauchs gehende Fehler bei der Anwendung des 

richterl ichen Ermessens vorliegen. 

5.4.  Grundsätzlich erfordert auch eine 

Ermessensentscheidung vom Rechtsanwender eine 

nachvollziehbare Subsumtion des festgestell ten 

Sachverhalts unter die gesetzlichen Vorgaben unter 

Heranziehung der von der Rechtsprechung vorgegebenen 

Wertungen (öOGH 5 Ob 24/08b). Dies kann dem 

obergerichtlichen Beschluss nachvollziehbar entnommen 

werden. 

5.5.  Vorauszuschicken ist ,  dass es sich im 

gegenständlichen Fall um eine Rechtssache mit  sehr hohem 

Streitwert handelt (Bemessungsgrundlage: 

Leistungsbegehren CHF 138‘600‘000.00 und CHF 

288‘459,48, Feststellungsbegehren CHF 100‘000.00,  

Bemessungsgrundlage insgesamt CHF 138‘988‘459,48).  

Vor diesem Hintergrund ist selbstredend mit  sehr 

erheblichen Prozesskosten auf beiden Seiten zu rechnen. 

Der Kläger hat  einen präsumtiven Prozesskostenaufwand 

der Beklagten von CHF 1‘642‘939.20 behauptet , die  

Beklagte hat eine Kaution von CHF 7'282'271.12 begehrt.  

5.6.  Das Fürstliche Obergericht hat der klagenden 

Partei eine Sicherheitsleistung für Prozesskosten in Höhe 

von CHF 5 Mio aufgetragen. Dabei ist es hinsichtlich der  

Bemessung der Höhe – dem Grunde nach steht die 

Kautionspflicht  des Klägers ausser Streit  – von insgesamt 

vom Kläger in seiner Amtshaftungsklage angebotenen 26 

Zeugen und seitens der Beklagten von weiteren 14 
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angebotenen Zeugen ausgegangen. Das Fürstliche 

Obergericht hat  berücksichtigt , dass von diesen insgesamt 

40 Zeugen offenkundig mehr als ein Drittel  im Ausland, 

vornehmlich in der benachbarten Schweiz wohnhaft  ist .  

Eine Bescheinigung seitens des Klägers, dass diese Zeugen 

vor das erkennende Gericht anreisen würden, hat der Kläger  

nicht erbracht. Weiters ist das Fürstliche Obergericht  

zutreffend von der voraussichtlichen Notwendigkeit der 

Aufnahme eines Sachverständigenbeweises ausgegangen. 

Zutreffend ist  auch, dass die Parteien einzuvernehmen sein 

werden. Angesichts des komplexen Sachverhaltes,  den der 

Kläger vorträgt ,  ist auch zweifellos eine 

„Beweisbeschlusstagsatzung“ durchzuführen, bei  der nicht  

nur der Beweisbeschluss gefasst und Urkundenbeweise 

aufgenommen, sondern insbesondere auch das Rechts- und 

Tatsachenvorbringen der Parteien mit diesen zu erörtern 

und das weitere Prozessprogramm festzulegen sein wird.   

5.7. Der Kautionsbetrag in Höhe von CHF 5 Mio. 

entspricht lediglich rund 3,5% des Gesamtstreitwerts und 

ist daher im Hinblick auf die Höhe des Gesamtstreitwertes  

durchaus verhältnismässig. Überdies hat das Fürstliche 

Obergericht , nicht wie sonst  üblich, eine 14-tätige 

Erlagsfrist ,  sondern eine 8-wöchige Erlagsfrist  für die 

Kaution bestimmt.  

5.8.  Der Fürstliche Oberste Gerichtshof teil t  die 

Meinung des Fürstlichen Obergerichts,  dass eine Kaution 

für die voraussichtlichen Prozesskosten in Höhe von CHF 

5 Mio. im gegenständlichen Fall, insbesondere im Hinblick 

auf die exorbitante Höhe des Streitwertes,  angemessen und 

verhältnismässig ist .   
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5.9.  Die Ausführungen des Klägers in seinem 

Rekurs verkennen das Wesen einer Ermessensentscheidung:  

Die Entscheidungsbegründung des Fürstlichen 

Obergerichts ist  im Hinblick auf die nach 

prozessökonomischen Aspekten rasch im Rahmen des 

richterl ichen Ermessens zu fassende Kautionsentscheidung 

durchaus nachvollziehbar. Es ist zutreffend, dass die 

Kaution nach freier richterlicher Überzeugung zu schätzen 

ist (OGH 01 C.402/98 LES 1999, 328). Daraus folgt,  dass  

sich die Festlegung einer Prozesskostenkaution einer 

rechnerischen Nachprüfung entzieht,  zumal sie eine 

Prognoseentscheidung ist, die damit selbstverständlich 

nicht den Anforderungen an eine Rechenoperation zu 

genügen hat.  

5.10. Das Fürstliche Obergericht hat sich mit  den 

wesentlichen Gesichtspunkten und Parametern, aus denen 

eine Prognose auf den Aufwand und die Dauer eines  

Verfahrens abgeleitet  werden kann, auseinandergesetzt .  

Zum einen war die Höhe des prozessgegenständlichen 

Streitwerts zu berücksichtigen, wovon das Fürst liche 

Obergericht  ausgegangen ist . Zum anderen hat es den 

prognostizierbaren Zeugenaufwand berücksichtigt (40 

Zeugen) und auch den offensichtlich – schon nach dem 

Inhalt  der Amtshaftungsklage feststellbaren – komplexen 

Sachverhalt mit in seine Beurteilung einbezogen. Dabei ist  

ein typischer Gesichtspunkt für die mutmassliche Höhe der 

Kosten die Frage, ob auswärtige Zeugen zum erkennenden 

Gericht  anreisen werden. Diesbezüglich wurde seitens des 

Klägers nichts bescheinigt,  sodass durchaus ein erhöhter 

Aufwand für die Einvernahme der Zeugen im Ausland bei  
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der Berücksichtigung des Prozessaufwandes und damit  bei  

der Feststellung der Kaution anzusetzen war.  

5.11. Es ist auch unrichtig, dass sich die beklagte 

Partei nicht im Einzelnen mit den zu prognostizierenden 

Prozesskosten auseinandergesetzt  hätte:  Die beklagte 

Partei  hat sich in der Tagsatzung vom 29.03.2023 sehr 

ausführlich zu ihrem Kautionsantrag geäussert , ein  

präsumtives Kostenverzeichnis mit einzelnen 

Kostenansätzen vorgelegt  und, soweit  es die Dauer der  

Tagsatzungen betrifft,  auch die voraussichtliche Dauer der 

Tagsatzungen angegeben. Überdies wurde der 

Kautionsantrag bis ins Detail begründet (siehe Protokoll  

Seite 9-17), sodass ernsthaft nicht behauptet  werden kann,  

die Rekursgegnerin hätte ihre präsumtiven Kosten nicht  

plausibil isiert .   

5.12. Der Einwand, die Beklagte könne jederzeit  

einen Erhöhungsantrag stellen, ist  kein Grund, ex ante eine 

nicht angemessene, zu niedrige Kaution zu beschliessen.  

Dieses Vorbringen entspricht nicht der Bestimmung des 

§ 60 Abs 2 ZPO, der bei der Bemessung der 

Prozesskostenkaution die Kosten,  welche der 

Rechtsmittelgegner „wahrscheinlich  aufzuwenden haben 

wird“, als Gegenstand der richterlichen Prognose normiert .   

5.13. Wenn der Rekurswerber auf § 283 Abs 4 ZPO 

(Möglichkeit der Videokonferenz) rekurriert, so impliziert  

er dabei, dass das Erstgericht eine derartige 

Beweisaufnahme verfügt bzw dass beim ausländischen 

Gericht  die entsprechenden technischen Möglichkeiten 

einer Beweisaufnahme unter Verwendung technischer  

Einrichtungen zur Wort- und Bildübertragung vorhanden 
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sind. Von dieser Möglichkeit ist  im Rahmen einer 

Kostenprognose schon deshalb nicht auszugehen, weil eine 

gerichtliche Verfahrensentscheidung nicht zu 

prognostizieren ist.   

5.14. Nicht nachvollziehbar ist es, wenn sich der 

Rekurswerber (Punkt 3.1 Rz 16 lit  c) gegen die 

Berücksichtigung von TP 3A-Verhandlungen ausspricht:  

Dass diese Verhandlungen und dieser Tarifansatz für die 

Einvernahme von Zeugen, die Beweisbeschlusstagsatzung, 

für Erörterungen von Gutachten etc nicht  nur naheliegend, 

sondern geradezu typischerweise zu veranschlagen sind,  

wird im Rekurs völlig ausser Acht gelassen. Welche 

Tagsatzungen nach dem Vorbringen des Rekurswerbers im 

Übrigen nach TP 2 oder TP 1 anzusetzen wären, behauptet  

auch der Rekurswerber nicht, ist aber auch nicht  

entscheidungserheblich, weil eine Prognoseentscheidung 

keine rechnerisch genaue Entscheidung sein muss.  

5.15. Sämtliche von der Antragstellerin in ihrer 

Darstellung der präsumtiven Kosten angeführten und 

erläuterten Tagsatzungen und Schriftsätze (Protokoll ON 8 

Seite 3 ff) sind unter dem Prätext mutmasslichen 

Prozessaufwandes und wahrscheinlicher Prozesskosten 

ohne weiteres nachvollziehbar und daher keineswegs 

überzogen. Dies gil t  auch von der vom Rekurswerber 

bestrittenen Tagsatzung zur Erörterung der  

Gegenseitigkeit, zumal die Gegenseitigkeit gem Art 5 Abs 

2 AHG im vorliegenden Fall  durchaus eine Rolle spielen 

und diese Thematik daher Gegenstand einer 

Streitverhandlung sein kann. 
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5.16. Das Fürstl iche Obergericht  hat in etwa 

dargestellt ,  wie viele Kostenansätze nach TP 3A (sohin für  

Schriftsätze und streitige Tatsachen) mit  einfachem 

Einheitssatz und Umsatzsteuer der Kautionsbetrag von CHF 

5 Mio. per se beinhaltet.  Dies ist  offensichtlich mit  der Zahl 

76 gemeint,  was offensichtlich darstel len soll,  dass eine 

entsprechende Höhe an Prozesskostenaufwand in diesem 

Betrag beinhaltet  ist,  wobei hinsichtl ich der 

Mehrwertsteuer das Fürstliche Obergericht ohnehin 

zutreffend ausführt , dass es sich hier um die 

Mehrwertsteuerpflicht des Rechtsvertreters der Beklagten 

handelt,  die ja im Zuge der Honorarstellung von der 

Beklagten zu berücksichtigen sein wird.  

5.17. Der Rekurswerber meint , die beklagte Partei  

habe seinem Vortrag in der Tagsatzung ON 8, S 17-28,  

nichts entgegengesetzt. Weil die beklagte Partei diesen 

Vortrag nicht einmal mit der üblichen Klausel „die 

Beklagte bestreitet“ bestrit ten habe, meint der 

Rekurswerber,  dass ein schlüssiges Geständnis im Sinne 

des § 267 Abs 1 ZPO vorliege.  Dem ist  nicht  zuzustimmen: 

Zum einen gilt im Prozessrecht die Erklärungstheorie,  

sodass schlüssiges Vorbringen (Geständnis) nur unter den 

Voraussetzungen des § 267 Abs 1 ZPO eine Rolle spielen 

könnte, zum anderen ist  unterlassenes Vorbringen 

grundsätzlich nicht  als Prozesshandlung zu werten, sondern 

zieht allenfalls Säumnisfolgen nach sich, die hier nicht in 

Frage kommen (vgl nur Fasching ,  Lehrbuch des 

österreichischen Zivilprozessrechts2  [1990] Rz 747). Dass 

freilich ein Detailvorbringen des Klägers in der Tagsatzung 

angesichts eines diesem diametral  entgegenstehenden 

umfangreichen Kautionsantrages der beklagten Partei  von 
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dieser schlüssig zugestanden sein soll , kann ernsthaft nicht  

behauptet werden. Im Hinblick auf § 267 Abs 1 ZPO, den 

der Rekurswerber zur Untermauerung seiner Meinung zu 

Unrecht heranzieht,  ist  schon grundsätzlich auf das  

Gesamtvorbringen des Gegners Rücksicht zu nehmen. 

Dieses wird hier durch einen umfassenden und detailliert  

begründeten Kautionsantrag geprägt (vgl nur Fasching ,  

ZPR2  Rz 843). Angesichts dieses ausführlichen Antrags der 

Beklagten ist kein Anhaltspunkt für ein schlüssiges  

Geständnis gegenteiliger Behauptungen des  

Kautionsgegners vorhanden. Ein weiteres Eingehen auf  

dieses Vorbringen des Klägers erübrigt sich.   

5.18. Dass bei  der Beurteilung präsumtiver 

Prozesskosten auch im gegenständlichen Fall  

Sachverständigenkosten eine Rolle spielen,  ist  nicht von 

der Hand zu weisen, geht es doch allein nach dem 

Vorbringen in der Amtshaftungsklage um Schadensbeträge,  

die voraussichtlich (soweit entscheidungsrelevant) nicht  

ohne Beiziehung eines Sachverständigen ermittel t werden 

können.  

5.19. Soweit der Rekurswerber auf einzelne 

Zeugen in diesem Verfahren eingeht und den von ihm 

bestrittenen Verfahrensaufwand vorbringt, ist hier 

nochmals darauf hinzuweisen, dass es sich bei der 

Festlegung des für Prozesskosten zu leistenden 

Kautionsbetrages nicht um eine Rechenoperation, sondern 

um eine beschleunigte,  auf richterl ichem Ermessen 

beruhende prognostische Entscheidung handelt . Dass bei  

der komplexen Thematik der gegenständlichen 

Amtshaftungsklage durchaus das von der  
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Kautionsantragstellerin im Rahmen ihres präsumtiven 

Kostenverzeichnisses (Protokoll  ON 8 S 3 - 9)  

herangezogene zeit liche Ausmass von drei bis acht Stunden 

erforderlich sein kann, ist nachvollziehbar.  

5.20. Insgesamt hat das Fürstliche Obergericht die 

Kaution für Prozesskosten mit CHF 5 Mio. zutreffend 

bemessen und entspricht der bekämpfte Beschluss ON 10 

dem Wesen des Kautionsverfahrens, bei dem es sich um ein 

summarisches Bescheinigungsverfahrens handelt,  welches 

auf prognostischer Grundlage beschleunigt durchzuführen 

ist (Ungerank  in Schumacher ,  HB LieZPR Rz 11.77).  

6. Die beklagte Partei ist infolge ihres 

Abwehrerfolges als voll  obsiegend im 

Rechtsmittelverfahren anzusehen und waren ihr daher die 

tarifmässig verzeichneten Kosten gem §§ 41, 52 ZPO 

zuzusprechen.  

 

 

F ü r s t l i c h e r  O b e r s t e r  G e r i c h t s h o f ,   

1. Senat  

Vaduz, am 05. Januar 2024  

 

Der Präsident 

Univ.Prof.iR Dr. Hubertus Schumacher 
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Für die Richtigkeit der Ausfertigung 
 
 

Astrid Wanger  
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Rechtsmittel:  

 

Gegen diesen Beschluss ist kein Rechtsmittel zulässig.  



 17 CO.2023.1 

***** 
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SCHLAGWORTE: 

§ 60 Abs 2 ZPO: Beim Kautionsverfahren handelt es sich 

um ein summarisches Bescheinigungsverfahren,  welches 

auf prognostischer Grundlage beschleunigt durchzuführen 

ist.   

Der Betrag der zu leistenden Sicherheit ist nicht „auf das 

Komma genau“ zu berechnen, zumal es sich immer um eine 

Prognoseentscheidung handelt , der eine Ungenauigkeit  

immanent ist .  

§ 60 Abs 2,  § 273 ZPO: Entscheidungen des Gerichts 

aufgrund richterlicher Betragsschätzung (§ 273 ZPO) 

können nur unter dem Aspekt eines „Ermessensexzesses“ 

erfolgreich bekämpft  werden. 

§ 267 Abs 1 ZPO: Ein schlüssiges Geständnis mangels eines 

ausdrücklichen Bestrei tens des gegnerischen Vorbringens 

kann grundsätzlich nur unter Berücksichtigung des 

Gesamtvorbringen der nicht bestreitenden Partei  

angenommen werden.  

 

 

 

 
 


